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Inhalt:

Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt

Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Jagdrecht, Umsatzbesteuerung von Jagdgenossenschaften ab 
2017

Veröffentlichung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Würzburg für 
das Haushaltsjahr 2016

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Mühlhausener Gruppe für das Haushalts-
jahr 2016

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbands 
Kürnachtal 2016

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Bergtheim für das Haushaltsjahr 2016

Anordnung Aufhebung einer Schutzbereichanordnung

Manöver und andere Übungen;
einzelne Übungen der Bundeswehr
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte

Az.: SFB 2 – 2016
Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt

Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt

am Freitag, den 07.10.2016, um 08:30 Uhr,
Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, 

Sitzungssaal II, im Haus II

Tagesordnung:

1. Saisonbericht Sport 2016 
  
2. Haushaltsentwurf für die Servicestelle Sport im Haushalts-

jahr 2017 
  
3. Kulturförderung 2017 des Landkreises Würzburg 
  
4. Verbandsumlage Zweckverband Sing- und Musikschule 

Würzburg ab 2017 

5. Jahresbericht 2016 und Planungen 2017 der Servicestelle 
Ehrenamt 

  
6. Haushaltsentwurf für die Servicestelle Ehrenamt für das 

Haushaltsjahr 2017 
  
7. Sonstiges 

Az.: FB 31 a - 2016
Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Jugendhilfeausschusses

am Montag, den 10.10.2016, um 14:00 Uhr,
Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, 

Sitzungssaal II, im Haus II

Tagesordnung:

1. Vertiefte Berufsorientierung (VBO) - Bilanzbericht 
  
2. Informationen über Änderungen im Organisationsaufbau 

im Jugendamt des Landkreises Würzburg 
  
3. Vereinbarung gem. § 77 SGB VIII zwischen dem Land-

kreis Würzburg, der Stadt Würzburg und dem Diako-
nischen Werk Würzburg e.V. über Aufgaben, Zusammen-
arbeit und Finanzierung der Erziehungsberatung sowie der 
Ehe- und Familienberatung 

  
4. Vereinbarung gem. § 77 SGB VIII mit dem Paritätischen 

Wohlfahrtsverband über Aufgaben, Zusammenarbeit und 
Finanzierung der Ersatzbetreuung im Rahmen der qualifi-
zierten Kindertagespflege im Landkreis Würzburg 

  
5. Kurzbericht: Situation der Betreuung von unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen (UMA) im Landkreis Würzburg 
  
6. Jugendhilfeplanung: Teilplan Jugendarbeit - Fortschreibung 

 
7. Lokale Kurzbilanz über die Umsetzung des Bundeskinder-

schutzgesetzes von 2012 
  
8. Sonstiges 
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Az.: FB13-7531-2016/5
Jagdrecht, Umsatzbesteuerung von Jagdgenossenschaften 
ab 2017

Ab 01.01.2017 ändert sich die umsatzsteuerliche Beurteilung 
der Jagdverpachtung durch Jagdgenossenschaften. Eine Über-
gangsregelung ermöglicht die Anwendung des bisherigen 
Rechts bis 31.12.2020. Der Antrag hierzu muss bis 31.12.2016 
beim örtlich zuständigen Finanzamt gestellt werden.

Hierzu finden Sie auf der Internetseite des Bayerisches 
Landesamtes für Steuern weitere aktuelle Information 
(Stand:16.09.2016), ein Merkblatt, sowie das Muster einer 
Optionserklärung:

http://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Aktuelles/

Nuß,
Landrat

Az.: ZV RuF
Veröffentlichung der Haushaltssatzung des Zweckver-
bandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Würzburg für das Haushaltsjahr 2016

Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmie-
rung Würzburg für das Haushaltsjahr 2016 im Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken, Nr. 12/2016 vom 01.09.2016, 
veröffentlicht ist.

Az.: FB 11 We-941-2016-201
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckver-
bandes Wasserversorgung Mühlhausener Gruppe für das 
Haushaltsjahr 2016

I.

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Mühlhausener Gruppe
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 63 ff der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Zweck-
verband Wasserversorgung Mühlhausener Gruppe folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt im
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  631.250 EUR
und im 

Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 189.400 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Lei-
stung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf      
105.200 EUR  festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Estenfeld, den 20.09.2016

Zweckverband Wasserversorgung
Mühlhausener Gruppe

Sadler,
1. Vorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung 
Mühlhausener Gruppe für das Haushaltsjahr 2016 wurde mit 
Schreiben des Landratsamtes Würzburg vom 14.09.2016, Az. 
FB 11 We-941-2016-201, rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die 
Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 liegt in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Estenfeld, Untere Ritterstr. 6, 97230 Estenfeld, eine Woche 
lang öffentlich auf. Die Auflagefrist beginnt eine Woche nach 
dieser Bekanntmachung (Datum des Amtsblattes).

Die verbandsangehörigen Gemeinden werden gebeten, in der 
für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form 
auf die Veröffentlichung hinzuweisen.
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Az.: FB11 We-941/2016-310
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des
Schulverbandes Kürnachtal für das Haushaltsjahr 2016

I.

H A U S H A L T S S A T Z U N G
des Schulverbandes Kürnachtal

für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund Art. 9 Abs. 9 des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes, 
Art. 40 Abs I des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit i.V.m. Art. 63 ff. Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern erlässt der Schulverband Kürnachtal  folgende Haus-
haltssatzung:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf 343.239 EUR
und im
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf 62.500 EUR
festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsumlage

Umlegung nach Schülerzahl:
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Be-
darfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird auf  228.309 EUR festgesetzt.
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Die 
für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2015 wird auf 98 
Schüler festgesetzt.

Die Verbandsumlage beträgt somit  2.329,6836 EUR
je Schüler.
Bei 48 Schülern 
entfallen somit auf Estenfeld 111.824,82 EUR
Bei 39 Schülern 
entfallen somit auf Kürnach 90.857,66 EUR
Bei 11 Schülern 
entfallen somit auf Prosselsheim 25.626,52 EUR

§ 5
Investitionsumlage

Umlegung nach Schülerzahl:
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Be-
darfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt wird auf 37.500 EUR festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Die 
für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2015 wird auf 98 
Schüler festgesetzt.

Die Investitionsumlage beträgt somit    382,653060 EUR
je Schüler.

Bei 48 Schülern 
entfallen somit auf Estenfeld          18.367,35 EUR
Bei 39 Schülern 
entfallen somit auf Kürnach          14.923,47 EUR
Bei 11 Schülern 
entfallen somit auf Prosselsheim            4.209,18 EUR

Die Investitionsumlage wird nur bei Bedarf und nur in der 
tatsächlich notwendigen Höhe von den Mitgliedern erhoben. 

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan beträgt 57.200 EUR

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Estenfeld, den 20.09.2016

Schulverband Kürnachtal

Rosalinde Schraud
1. Vorsitzende

II.

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Kürnachtal für das 
Haushaltsjahr 2016 wurde mit Schreiben des Landratsamtes 
Würzburg vom 14.09.2016, Az. FB11 We-941/2016-310, 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 liegt in der Geschäfts-
stelle des Schulverbandes Kürnachtal bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Estenfeld, Untere Ritterstr. 6, 97230 Estenfeld, 
eine Woche lang öffentlich auf. Die Auflagefrist beginnt eine 
Woche nach dieser Bekanntmachung (Datum des Amtsblattes). 

Die verbandsangehörigen Gemeinden werden gebeten, in der 
für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form 
auf die Veröffentlichung hinzuweisen.
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Az. FB11 We-941/2016-302
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulver-
bandes Bergtheim für das Haushaltsjahr 2016

I.

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Bergtheim 
(Landkreis Würzburg)

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsge-
setzes, Art. 40 KommZG sowie der 

Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband 
Bergtheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsplan

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit   530.090,00 €

und im Vermögenshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben mit    19.000,00 €

ab. Das gesamte Haushaltsvolumen 
beträgt somit                549.090,00 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4 Umlagen

(1) Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanz-
bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 
430.835,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbands umgelegt. 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maß-
gebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.15 auf 
256 festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.682,95 € 
festgesetzt.

(2) Investitionsumlage

 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Lei-
stung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 
80.000,00 € festgesetzt.

§ 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Bergtheim, den 05.04.2016 
  
Schulverband Bergtheim

   
Schlier
Vorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Bergtheim für das 
Haushaltsjahr 2016 wurde mit Schreiben des Landratsamtes 
Würzburg vom 17.03.2016, Az. FB11 We-941/2016-302, 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 liegt in der Geschäftsstel-
le des Schulverbandes Bergtheim bei der Verwaltungsgemein-
schaft Bergtheim, Am Marktplatz 8, 97241 Bergtheim, eine 
Woche lang öffentlich auf. Die Auflagefrist beginnt eine Wo-
che nach dieser Bekanntmachung (Datum des Amtsblattes). 

Die verbandsangehörigen Gemeinden werden gebeten, in der 
für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form 
auf die Veröffentlichung hinzuweisen.
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Az.: FB13-0831-36-2016/6
Manöver und andere Übungen;
einzelne Übungen der Bundeswehr
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte

Die V. Inspektion, AusbZ Infanterie führt nachstehende 
Übungen durch:

LKdoÜbNr.: 252-10-10-GE

Übungszeitraum:  05.10.2016 – 06.10.2016
Name der Übung: Orientierungsmarsch Nacht 
      „GRAMSCHATZ“, Marschübung

Übungsraum:   Thüngersheim, Güntersleben, Rimpar,   
     Estenfeld, Unterpleichfeld und Hausen  
     mit Ausdehnung in den Landkreis 

      Main-Spessart-Kreis 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die 
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmit-
teln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort 
der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:

Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam 
mit der Bundeswehr verursachte Schäden (gemeinsame Ma-
növer) von der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Schadensregulierungsstelle des Bundes

Drosselbergstraße 2
99097 Erfurt

Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die die Anträ-
ge je nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum oder die Wehrbereichsverwaltung 
Süd weiterleitet.

Az.: FB13-0831-37-2016/6
Manöver und andere Übungen;
einzelne Übungen der Bundeswehr
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte

Die V. Inspektion, AusbZ Infanterie führt nachstehende 
Übungen durch:

LKdoÜbNr.: 252-10-10-GE

Übungszeitraum:  10.10.2016
Name der Übung: Orientierungsmarsch Tag
       „GRAMSCHATZ“, Marschübung

Übungsraum:   Thüngersheim, Güntersleben, Rimpar, 
      Estenfeld, Unterpleichfeld und Hausen 
      mit Ausdehnung in den Landkreis 
      Main-Spessart-Kreis 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die 
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmit-
teln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort 
der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:

Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam 
mit der Bundeswehr verursachte Schäden (gemeinsame Ma-
növer) von der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Schadensregulierungsstelle des Bundes

Drosselbergstraße 2
99097 Erfurt

Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die die Anträ-
ge je nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum oder die Wehrbereichsverwaltung 
Süd weiterleitet.
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Az.: FB 13-0831-35-2016/6
Manöver und andere Übungen;
einzelne Übungen der Bundeswehr
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte

Die V. Inspektion (EK), AusbZ Inf führt nachstehende 
Übungen durch:

LKdoÜbNr.: 251-10-09-GE

Übungszeitraum:  11.10.2016 – 12.10.2016
Name der Übung: „Leben unter erschwerten Bedingungen 
      GRAMSCHATZ“, Lehrübung

Übungsraum:   Thüngersheim, Güntersleben, Rimpar, 
      Estenfeld, Unterpleichfeld und Hausen 
      mit Ausdehnung in den Landkreis 
      Main-Spessart-Kreis 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die 
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmit-
teln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort 
der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:

Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam 
mit der Bundeswehr verursachte Schäden (gemeinsame Ma-
növer) von der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Schadensregulierungsstelle des Bundes

Drosselbergstraße 2
99097 Erfurt

Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die die Anträ-
ge je nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum oder die Wehrbereichsverwaltung 
Süd weiterleitet.

Az.: FB 13-0831-38-2016/6
Manöver und andere Übungen;
einzelne Übungen der Bundeswehr
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte

Die I. In; LG A; AusbZInf führt nachstehende Übungen durch:

LKdoÜbNr.: 260-10-18-GE

Übungszeitraum:  13.10.2016
Name der Übung: Orientierungsübung
      Bereich GRAMSCHATZ

Übungsraum:   Thüngersheim, Güntersleben, Rimpar, 
      Estenfeld, Unterpleichfeld und Hausen 
      mit Ausdehnung in den Landkreis 
      Main-Spessart-Kreis 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die 
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmit-
teln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort 
der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:

Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam 
mit der Bundeswehr verursachte Schäden (gemeinsame Ma-
növer) von der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Schadensregulierungsstelle des Bundes

Drosselbergstraße 2
99097 Erfurt

Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die die Anträ-
ge je nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum oder die Wehrbereichsverwaltung 
Süd weiterleitet.
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Az.: FB13-0831-39-2016/6
Manöver und andere Übungen;
einzelne Übungen der Bundeswehr
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte

Die V. Inspektion (EK), AusbZ Inf führt nachstehende 
Übungen durch:

LKdoÜbNr.: 262-10-20-GE

Übungszeitraum:  17.10.2016 – 18.10.2016
Name der Übung: „GRAMSCHATZ“, Kurzübung

Übungsraum:   Thüngersheim, Güntersleben, Rimpar, 
      Estenfeld, Unterpleichfeld und Hausen 
      mit Ausdehnung in den Landkreis 
      Main-Spessart-Kreis 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die 
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmit-
teln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort 
der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:

Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam 
mit der Bundeswehr verursachte Schäden (gemeinsame Ma-
növer) von der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Schadensregulierungsstelle des Bundes

Drosselbergstraße 2
99097 Erfurt

Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die die Anträ-
ge je nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum oder die Wehrbereichsverwaltung 
Süd weiterleitet.

Az.: FB13-0831-40-2016/6
Manöver und andere Übungen;
einzelne Übungen der Bundeswehr
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte

Das Übungszentrum Infanterie führt nachstehende Übungen 
durch:

LKdoÜbNr.: 266-11-02-GE

Übungszeitraum:  07.11.2016 – 17.11.2016
Name der Übung: Einsatzübung im Übungsdurchgang 
      14/16 FSchJgRgt 26

Übungsraum:   Thüngersheim, Güntersleben, Rimpar, 
      Estenfeld, Unterpleichfeld und Hausen 
      mit Ausdehnung in die Landkreise 
      Main-Spessart-Kreis und 
      Landkreis Bad Kissingen

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die 
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmit-
teln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort 
der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:

Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam 
mit der Bundeswehr verursachte Schäden (gemeinsame Ma-
növer) von der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Schadensregulierungsstelle des Bundes

Drosselbergstraße 2
99097 Erfurt

Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die die Anträ-
ge je nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum oder die Wehrbereichsverwaltung 
Süd weiterleitet.
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L A N D R A T S A M T    Nuß, Landrat
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